
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE  
 

34. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diemelsee, den 23.05.2022 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 10.05.2022 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 21.2 - Regionalplanung Siedlungswesen 16.05.2022 
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe  

25.04.2022 

Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt  17.05.2022 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen 

18.05.2022 

  
 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Amt für Bodenmanagement Korbach 18.05.2022 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  23.05.2022 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

25.04.2022 

Deutscher Wetterdienst  25.04.2022 
Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordwest  03.05.2022 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 04.05.2022 
EAM Netz GmbH 20.04.2022 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr  

 
26.04.2022 

Handelsverband Hessen e.V.  20.04.2022 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) – Niederlas-
sung Rhein-Main 

 
27.04.2022 

Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 26 – Forsten, Jagd 14.04.2022 
Dezernat 31.1 – Grundwasserschutz. Wasserversorgung, Alt-
lasten, Bodenschutz 

 
10.05.2022 

Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  21.04.2022 
Dezernat 34 - Bergaufsicht 11.05.2022 
Twiste Copper GmbH 09.05.2022 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser  22.04.2022 
  
  

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

 
Agentur für Arbeit Korbach 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Hessisch- Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz KV Waldeck -Frankenberg 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpfle ge 
Landesjagdverb. Hessen e.V.  
Landesverband Hessen für Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Bauen 
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz  
Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung 
Fachdienst Landwirtschaft  
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V.  
Naturpark Diemelsee 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 27 – Naturschutz und Landschaftspflege 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen e.V.  
Verband Hessischer Fischer 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amt für Bodenmanagement vom 18.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die vom Amt für Bodenmanagement zu vertretenden öffentlich -
rechtlichen Belange nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis genommen.  
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vom 23.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass vom Bundesamt für Flugsicherung zu vertretenden öffentlich -
rechtlichen Belange nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis genommen.  
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz  
und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 25.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt werden, wird 
zur Kenntnis genommen.  
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

Die Autobahn GmbH des Bundes – Niederlassung Nordwest vom 03.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Autobahn GmbH nicht betroffen sind,  wird zur 
Kenntnis genommen.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH vom 04.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH nicht berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Deutscher Wetterdienst vom 25.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der Deutsche Wetterdienst keine Einwände gegen die vorgelegte 
Planung hat, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

EAM Netz GmbH vom 20.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die EAM Netz GmbH kein Versorgungsträger in dem Bereich ist,  
wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH vom 10.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen, dass eine Netzerweiterung entlang der Kreisstraße 74 grundsätzlich 
möglich ist, ein zentraler Stromanschluss mit Übergabebemessung errichtet werden 
muss und grundsätzliche Einwände gegen die Planung nicht vorzubringen sind , wer-
den zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH – Öffentlicher Personennahverkehr  vom 26.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Energie Waldeck-Frankenberg, Fachbereich Öffentlicher Per-
sonennahverkehr keine Bedenken vorzutragen hat,  wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 

 

Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom  
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass den nachgeordneten Verfahren der Bauleitplanung die Einzelhei-
ten vorbehalten bleiben, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise auf die erforderlichen freizuhaltenden Sichtflächen, die verkehrliche 
Erschließung, die Schutzmaßnahmen vor schädlichen Umwelteinwirkungen von den 
klassifizierten Straßen sowie die freizuhaltende Bauverbotszone bzw. -beschrän-
kungszone werden zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Der Flächennutzungsplan stellt innerhalb der Bauverbotszone eine öffentliche Grünflä che 
dar. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung vom  
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Wirtschaft nicht nachteilig berührt werden, wird 
zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) – Niederlassung Rhein-Main vom 
27.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens des Landesbetriebes Bau und Immobilien Hessen keine 
Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 

Kreisausschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Umwelt vom 17.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen, dass kein Wasserschutzgebiet betroffen ist und daher keine Bedenken 
vorgetragen werden, werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die Aussage, dass gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
Abwassers keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen . 
 
 
 
Die Aussage, dass gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes für die Bereiche 
Oberirdische Gewässer und Bodenschutz keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

  



 
 
4. 
 
5. 

 

 
 
4. 
 
 
5. 

 

 
 
Die Aussage, dass gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
Naturschutz keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anregung, dass sich auf der auf dem Flurstück 1/1 eine festgesetzte Ausgleichs-
maßnahmen befindet, die bei der weiteren planerischen Bearbeitung zu beachten und 
mit zu bilanzieren ist, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
Erläuterung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsich-
tigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vorausseh-
baren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar.  Der vorbereitende Bauleitplan 
trifft keine rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung oder weitere, 
zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen. Daher kann kein konkreter 
Eingriff auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bilanziert werden.  
Der Baugenehmigung vom 06. November 2019 ist zu entnehmen, dass innerhalb der Bau-
verbotszone eine Wiesenbrache durch das m.o.w. jährliche Mähen im Spätsommer/Früh-
herbst zu entwickeln ist. Dabei ist das Mähgut abzutransportieren. Der naturschutzfachli-
chen Auflage wird durch Darstellen einer öffentlichen Grünfläche auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung dennoch Rechnung getragen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungswesen vom 16.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass von der regionalplanerischen Zielsetzung der Entwicklung einer 
Forstfläche abgewichen werden kann, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Die Aussage, dass dem Vorhaben auch aus siedlungsplanerischer Sicht keine Ziele 
entgegenstehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Aussage, dass gegenüber der Planung keine regionalplanerischen Bedenken gel-
tend gemacht werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 26 – Forsten, Jagd vom 14.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine forstrechtlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.1 – Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz  vom 
10.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen werden, wird zur 
Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.3 – Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz vom 21.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte, wassergefähr-
dende Stoffe vom 25.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen, dass die Zuständigkeit für die Bereiche kommunales Abwasser und 
Gewässergüte bei der Unteren Wasserbehörden liegt und für den Bereich industrielles 
Abwasser und wassergefährdende Stoffe keine Belange berührt werden,  werden zur 
Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 34 - Bergaufsicht vom 11.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Twiste Copper GmbH vom 09.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich der räumliche Geltungsbereich der 34. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes außerhalb des Bergwerkfeldes Twiste befindet, wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser  vom 22.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass von Seiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser keine 
Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  20.04.2022 
Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen 27.04.2022 
Magistrat der Stadt Bad Arolsen 23.03.2022 
Magistrat der Kreis- und Hansestadt Korbach 27.04.2022 
Bürgermeister der Stadt Marsberg 03.05.2022 
Bürgermeister der Stadt Brilon  14.04.2022 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Bürgermeister der Stadt Brilon 14.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Stadt Brilon keine Bedenken gegen die Planung hat, wird zur 
Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  vom 20.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Gemeinde Twistetal keine Bedenken gegen die Planung hat, 
wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen vom 27.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der Gemeinde Willingen keine Bedenken vorgetragen wer-
den, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Magistrat der Stadt Bad Arolsen vom 29.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden, wird zur 
Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Magistrat der Kreis- und Hansestadt Korbach vom 27.04.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der Kreis- und Hansestadt Korbach keine Anregungen vor-
getragen werden, da die Ziele der Raumordnung und die dort der Stadt Korbach zuge-
wiesenen Funktionen nicht beeinträchtigt werden , wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Bürgermeister der Stadt Marsberg  vom 03.05.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Stadt Marsberg nicht berührt werden und daher 
auch keine Hinweise oder Bedenken vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genom-
men.  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




